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NATIONALRAT 

18.050. STEUERLICHE BERÜCKSICHTIGUNG DER KINDERDRITTBE-
TREUUNGSKOSTEN. 

12.3.2019 NATIONALRAT 

Gemäss TREUHAND|SUISSE kann einer Erhöhung des Kinderbetreuungsabzugs zuge-

stimmt werden. Zu berücksichtigen gilt es jedoch, dass mit der Beschränkung des Fahr-

kostenabzugs in die Gegenrichtung gearbeitet worden ist.

Die Vorlage steht im Zusammenhang mit der Fach-

kräfteinitiative und soll die Erwerbstätigkeit von 

Frauen fördern indem die steuerliche Abzugsfähigkeit 

von Kinderdrittbetreuungskosten erhöht werden. 

Nach Ansicht der vorberatenden Kommission WAK-

N, kann die steuerliche Berücksichtigung von Fremd-

betreuungskosten ein Argument sein für Frauen, die 

ins Erwerbsleben einsteigen möchten. Dazu soll das 

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer ent-

sprechend geändert werden. In der Gesamtabstim-

mung hat die Kommission der unveränderten Vorlage 

mit 11 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen zugestimmt.  

 

Eine Erhöhung des Abzugs ist sinnvoll, wenn da-

mit ein wesentlicher Beitrag zur Verminderung 

des Fachkräftemangels erreicht werden kann. 

Dies bedingt, dass der heutige Abzug für eine 

Mehrheit der Betroffenen zu gering ausfällt, in-

dem nicht sämtliche Kinderbetreuungskosten ab-

gezogen werden können. Auf der anderen Seite 

gilt es zu berücksichtigen, dass mit «FABI» die 

Möglichkeit der Berufskostenabzüge massiv ein-

geschränkt wurde. Dies ist kontraproduktiv, was 

die Aufnahme einer Beschäftigung anbelangt. 

Ferner ist es nicht konsequent, nun mit dem Ar-

gument der Abzugsfähigkeit von Kosten zu argu-

mentieren. Bei FABI wurden solche Argumente 

nicht gehört. Zudem könnte ein erhöhter Kinder-

betreuungsabzug nur solche Fachkräfte motivie-

ren, die vom erhöhten Abzug Gebrauch machen 

können. Alle anderen werden durch die Begren-

zung des Fahrkostenabzugs benachteiligt, sofern 

sie davon betroffen sind. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass TREUHAND|SUISSE einer Erhöhung des 

Kinderbetreuungsabzugs zustimmen kann. Zu 

berücksichtigen gilt es jedoch, dass mit der Be-

schränkung des Fahrkostenabzugs in die Gegen-

richtung gearbeitet worden ist. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Chronologie:  

09.05.2018 BR Eingereicht 

13.11.2018 WAK-N Annahme 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180050
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180050
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180050
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180050
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NATIONALRAT 

18.063. MULTILATERALES ÜBEREINKOMMEN ZUR UMSETZUNG 
STEUERABKOMMENSBEZOGENER MASSNAHMEN ZUR VERHINDE-
RUNG DER GEWINNVERKÜRZUNG UND GEWINNVERLAGERUNG. 
GENEHMIGUNG. 

13.3.2019 NATIONALRAT 

Der Bundesrat hat die Botschaft zum BEPS-Übereinkommen verabschiedet.  

TREUHAND|SUISSE empfiehlt dem Nationalrat das Geschäft anzunehmen.

Das BEPS-Übereinkommen regelt die effiziente An-

passung der Schweizer Doppelbesteuerungsabkom-

men an die Mindeststandards des BEPS-Projektes 

der OECD, mit dem die ungerechtfertigte Steuerver-

meidung multinationaler Unternehmen verhindert 

werden soll. Der Ständerat hat den Entwurf am 

4.12.2018 angenommen. Die Schweiz hat verschie-

dene Vorbehalte angebracht. So gilt etwa das vorge-

sehene Schiedsverfahren aufgrund der Vorbehalte, 

die die Kantone in der Vernehmlassung eingebracht 

haben, erst ab der Anwendbarkeit des Übereinkom-

mens. Eine Minderheit der WAK-N begrüsst zwar ins-

besondere dieses Schiedsverfahren. Da das Über-

einkommen jedoch unter anderem den administrati-

ven Aufwand für die Unternehmen erhöhen werde, 

will sie nicht auf den entsprechenden Bundesbe-

schluss eintreten. Die WAK-N hat an ihrer Sitzung 

vom 28./29.1.19 über das Geschäft beraten. Sie 

empfiehlt ihrem Rat mit 15 zu 7 Stimmen (ohne Ent-

haltungen), auf die Vorlage zur Genehmigung des 

BEPS-Übereinkommens einzutreten und ihr zuzu-

stimmen. 

 

TREUHAND|SUISSE empfiehlt dem Nationalrat 

das Geschäft anzunehmen. 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Chronologie:  

22.08.2018 SR Eingereicht 

10.10.2018 WAK-S Empfiehlt Annahme 

04.12.2018 SR Beschluss gemäss Entwurf 

29.01.2019 WAK-N Empfiehlt Annahme 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180063
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180063
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180063
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180063
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180063
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/2018/mm-wak-s-2018-10-10.aspx
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44858
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/2019/mm-wak-n-2019-01-30.aspx
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NATIONALRAT 

18.3718. BERECHNUNG DES BETEILIGUNGSABZUGS (VERHINDE-
RUNG EINER ZUSÄTZLICHEN GEWINNSTEUERBELASTUNG, DIE 
SICH AUS DER EMISSION VON FINANZINSTRUMENTEN DURCH DIE 
KONZERNOBERGESELLSCHAFT UND DER KONZERNINTERNEN 
WEITERGABE DER MITTEL AUS DIESEN INSTRUMENTEN ERGIBT). 

13.3.2019 NATIONALRAT 

Bundesrat und WAK-N wollen die generelle Verbesserung der steuerlichen Rahmenbe-

dingungen für die Konzernfinanzierung im Rahmen der derzeit sistierten Reform der 

Verrechnungssteuer weiterverfolgen.  

Das Geschäft 18.020, Berechnung des Beteiligungs-

abzugs bei Too-big-to-fail-Instrumenten verlangt, die 

Berechnung des Beteiligungsabzugs bei der Kon-

zernobergesellschaft systemrelevanter Banken punk-

tuell anzupassen. Mit der Vorlage soll verhindert wer-

den, dass systemrelevante Banken aufgrund von 

Too-big-to-fail-Instrumenten zusätzlich steuerlich be-

lastet werden, weil sie diese Instrumente über ihre 

Konzernobergesellschaft herausgeben müssen. Mit 

15 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung hat die WAK-N an 

ihrer Sitzung Anfang September 2018 die Anpassung 

des Beteiligungsabzugs auf alle Konzernobergesell-

schaften und andere Leistungsgesellschaften auszu-

weiten abgelehnt. Dies würde aus Sicht der Mehrheit 

den Rahmen der Vorlage sprengen. Der Bundesrat 

will jedoch die generelle Verbesserung der steuerli-

chen Rahmenbedingungen für die Konzernfinanzie-

rung im Rahmen der derzeit sistierten Reform der 

Verrechnungssteuer weiterverfolgen. Die Kommis-

sion begrüsst dieses Vorgehen. Die WAK-N be-

schloss mit 15 zu 10 Stimmen, den Bundesrat mittels 

einer Kommissionsmotion (18.3718) zu beauftragen, 

die Arbeiten an dieser Reformvorlage unverzüglich 

wiederaufzunehmen. 

 

TREUHAND|SUISSE empfiehlt das Geschäft an-

zunehmen.  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Chronologie:  

04.09.2018 NR Eingereicht 

05.09.2018 WAK-N Beantragt Annahme 

07.11.2018 BR Beantragt Annahme 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180020
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180020
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2018-09-05.aspx
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183718
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NATIONALRAT 

18.082. UMSETZUNG DER EMPFEHLUNGEN DES GLOBALEN FORUMS 
ÜBER TRANSPARENZ UND INFORMATIONSAUSTAUSCH FÜR STEU-
ERZWECKE. 

20.3.2019 NATIONALRAT 

Ziel der Vorlage des Bundesrates ist es, die Massnahmen zu ergreifen, die zur Umset-

zung der Empfehlungen des Globalen Forums erforderlich sind, damit die in Phase 2 er-

haltene Gesamtnote «weitgehend konform» in der nächsten Länderüberprüfung gehal-

ten werden kann.

Ziel der Vorlage des Bundesrates (18.082) ist es, die 

Massnahmen zu ergreifen, die zur Umsetzung der 

Empfehlungen des Globalen Forums erforderlich 

sind, damit die in Phase 2 erhaltene Gesamtnote 

«weitgehend konform» in der nächsten Länderüber-

prüfung gehalten werden kann. Dafür muss das 

Schweizer Recht angepasst werden, namentlich was 

die Inhaberaktien, den Informationsaustausch und 

die Amtshilfeersuchen, die sich auf gestohlene Daten 

stützen, anbelangt. 

 

Nach der Anhörung der betroffenen Kreise sowie von 

Experten hat die WAK-N entschieden, den Eintre-

tensbeschluss aufzuschieben. Die Anhörungen ha-

ben bestimmte Fragen zur Vorlage aufgeworfen, wel-

che die Kommission vorgängig von der Bundesver-

waltung beantwortet haben möchte. Die Kommission 

hat an ihrer Sitzung vom 25. und 26. Februar 2019 

 

die Eintretensdebatte geführt und die Detailberatung 

vorgenommen. Die WAK-N ist auf das Geschäft zur 

Umsetzung der Empfehlungen des Global Forum ein-

getreten. Die Kommissionsmehrheit will die gelten-

den Bestimmungen für bestehende Inhaberaktien 

beibehalten, jedoch keine neuen Gesellschaften mit 

Inhaberaktien mehr zulassen. 

 

TREUHAND|SUISSE empfiehlt das Geschäft an-

zunehmen.  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Chronologie:  

21.11.2018 BR Eingereicht 

27.02.2019 WAK-N Annahme 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180082
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180082
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180082
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180082
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180082
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PARLAMENTARISCHE VORSTÖSSE AUS DEM EFD 

17.4292. POS. KAPITAL- UND VERMÖGENSSTEUERN STARK WACH-
SENDER KMU SENKEN. 

AB 13.2.2019 NATIONALRAT 

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Möglichkeiten und Folgen einer 

Senkung der Kapital- und der Vermögenssteuern von Unternehmen zu erstellen. 

Nach Auffassung des Bundesrates besteht ein Po-

tenzial für eine Reform der Besteuerung von Start-

ups. In seinem Bericht vom März 2017 in Erfüllung 

des Postulates 13.4237 anerkennt er, «dass die Ver-

mögenssteuer für die Unternehmensgründer zu ho-

hen steuerlichen Belastungen und Liquiditätsengpäs-

sen führen kann». Er führt weiter aus, dass er das 

EFD beauftragt hat, in Zusammenarbeit mit den Kan-

tonen nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen, 

um die Standortattraktivität für Start-ups in der 

Schweiz zu verbessern. Gemäss Bundesrat «er-

scheint eine weitere Entlastung von der substanzzeh-

renden Kapital- und Vermögenssteuer wegen ihrer 

negativen ökonomischen Anreize grundsätzlich er-

wägenswert. Er wäre deshalb bei gegebenem parla-

mentarischem Auftrag bereit, die ökonomischen und 

finanziellen Auswirkungen einer Verlagerung von der 

substanzzehrenden Besteuerung hin zu einer ver-

stärkten Ertragsbesteuerung zu prüfen» Mit diesem 

Postulat soll der Bundesrat aufgefordert werden, die-

sen Weg weiter zu verfolgen. 

 

TREUHAND|SUISSE befürwortet eine Analyse im 

vorgeschlagenen Sinn und empfiehlt dem Natio-

nalrat das Postulat anzunehmen. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Chronologie:  

15.02.2017 NR Eingereicht 

14.02.2018 BR Beantragt Annahme 

16.03.2018 NR Bekämpft. Diskussion 

verschoben 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174292
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174292
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174292
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174292
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43007
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STÄNDERAT 

16.076. BUNDESGESETZ ÜBER DIE STEUERLICHE BEHANDLUNG 
FINANZIELLER SANKTIONEN. 

6.3.2019 STÄNDERAT 

Das Gesetz soll regeln, ob und unter welchen Bedingungen im Ausland gesprochene 

Bussen und Geldstrafen für die betroffenen Unternehmen steuerlich abzugsfähig sein 

sollen. 

Seit rund zwei Jahren befassen sich die Räte mit der 

Frage, ob und unter welchen Bedingungen im Aus-

land gesprochene Bussen und Geldstrafen für die be-

troffenen Unternehmen steuerlich abzugsfähig sein 

sollen. Der Ständerat sprach sich gegen die steuerli-

che Abzugsfähigkeit von ausländischen Bussen aus, 

der Nationalrat beschloss in der Herbstsession die 

steuerliche Abzugsfähigkeit unter gewissen Bedin-

gungen. Die WAK-S beantragt ihrem Rat einstimmig 

eine weitere Variante: Ausländische Bussen sollen 

steuerlich nur abziehbar sein, wenn die Sanktion ge-

gen den schweizerischen Ordre public verstösst,  

oder das mit der Sanktion belegte Verhalten auf gu-

ten Glauben beruhte. Dieser neue Vorschlag geht 

weniger weit als der Beschluss des Nationalrats und 

ist aus Sicht der WAK-S mit dem Gerechtigkeitsge-

danken vereinbar: Nur Unternehmen, die alles Zu-

mutbare getan haben, um sich korrekt zu verhalten, 

würden steuerlich entlastet. 

 

TREUHAND|SUISSE empfiehlt die WAK-S-Vari-

ante anzunehmen. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Chronologie:  

16.11.2016 BR Eingereicht 

07.03.2018 SR Beschluss gemäss Ent-

wurf 

18.09.2018 NR Abweichung 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160076
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STÄNDERAT 

18.3240. MO. FETZ. HÖHERE FACHSCHULEN STÄRKEN. 
18.3392. MO. WBK. HÖHERE FACHSCHULEN. PROFIL STÄRKEN, 
QUALITÄT SICHERN, ATTRAKTIVITÄT STEIGERN. 

11.3.2019 STÄNDERAT 

Die höheren Fachschulen sollen besser in der schweizerischen Berufsbildung positio-

niert werden. 

Beide Motionen verlangen vom Bundesrat, die recht-

lichen Grundlagen so anzupassen, dass die höheren 

Fachschulen (HF) mit eidgenössisch anerkannten 

Bildungsgängen und ihre Abschlüsse national und in-

ternational als Teil der schweizerischen Berufsbil-

dung positioniert werden. 

 

Höhere Fachprüfungen (HFP) und höhere Fach-

schulen (HF) sind grundsätzlich unterschiedlich 

aufgestellt. So funktioniert z.B. das Prüfungswe-

sen unterschiedlich oder auch die Anforderungen 

an die Unterrichtenden (Praxisnähe) sind nicht 

identisch. Wenn nun die HF eidg. Titel erhalten, 

müssten, wie bei den eidg. Diplomen, auch klare 

Regelungen bezüglich Praxisnähe gelten. An-

sonsten läuft Gefahr, dass die HF die HFP «über-

fahren» - denn bezüglich subventionierten Schu-

len haben die HF wiederum deutlich Vorteile. So-

mit müssten auch hier gleich lange Spiesse für 

alle gelten. TREUHAND|SUISSE begrüsst daher 

die Motion WBK, eine Gesamtanalyse durchzu-

führen. 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------- 

Chronologie 18.3240:  

15.03.2018 SR Eingereicht 

09.05.2018 BR Beantragt Ablehnung 

06.06.2018 SR Annahme 

12.12.2018 NR Annahme mit Änderun-

gen 

 

Chronologie 18.3392:  

25.05.2018 NR Eingereicht 

29.08.2018 BR Beantragt Annahme 

26.09.2018 NR Annahme 

  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183240
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183392
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183240
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183240
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43435
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=45003
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183392
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183392
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44397
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